
 

 

Errichtung und Betrieb von neun Windkraftanlagen in 15938 Steinreich OT Schenkendorf 
 

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt  
Vom 16. August 2016 

 
Die Firma ENERCON GmbH, Dreekamp 5 in 26605 Aurich beantragt die Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), in der Gemeinde Steinreich OT Steinreich auf den 
Grundstücken in der  
 Gemarkung Schenkendorf,  
 Flur 6, Flurstück 15 eine Windkraftanlage 
 Flur 6, Flurstück 21 eine Windkraftanlage  
 Flur 6, Flurstück 28 eine Windkraftanlage 
 Gemarkung Mahlsdorf 
 Flur 1, Flurstück 13 eine Windkraftanlage 
 Flur 1, Flurstück 35 eine Windkraftanlage  
 Flur 1, Flurstück 38 eine Windkraftanlage   
 Gemarkung Sellendorf 
 Flur 2, Flurstück 1 drei Windkraftanlagen 
insgesamt neun Windkraftanlagen zu errichten und zu betreiben.  
 
Gemäß § 1 Absatz 2 der Neunten Verordnung zur Durchführung des BImSchG ist für das Vorhaben die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen. 
 
Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung und den Betrieb von 9 baugleichen Windkraft-
anlagen des Typs ENERCON E-115 mit einem Rotordurchmesser von 115,71 m und einer Nabenhöhe 
von 149 m (Gesamthöhe 206,86 m). Die Leistung soll 3,0 MW je Anlage betragen. 
 
Die Inbetriebnahme der Anlagen ist für das II. Quartal 2017 vorgesehen.  
 
Auslegung 
 
Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen Unterlagen werden einen Monat vom 24.08.2016 
bis einschließlich 23.09.2016 im Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Süd, Von-
Schön-Straße 7 in 03050 Cottbus, Zimmer 4.27 ausgelegt und können während der Dienststunden 
eingesehen werden. Das Dienstgebäude ist von Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 15:00 Uhr und 
Freitag von 09:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten kann eine Einsicht nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter der Telefonnummer 0355 4991-1411 ermöglicht werden. 
 
Die oben genannten Unterlagen liegen auch im Amt Unterspreewald, Sekretariat, 2. OG, Markt 1, in 
15938 Golßen und in der Nebenstelle des Amtes Unterspreewald, Schönwalde, Bauamt, Zimmer S006, 
Hauptstraße 49, 15910 Schönwald OT Schönwalde, in der Stadtverwaltung/Bürgerbüro Baruth/Mark, 
Ernst-Thälmann-Platz 4 in 15837 Baruth/Mark aus und können dort während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden.  
 
Die ausgelegten Unterlagen enthalten auch die Untersuchungen zur Prüfung der Umweltverträglichkeit,  
insbesondere Angaben zu Schall und Schattenwurf, Auswirkungen auf Avifauna sowie Fledermäuse 
und eine naturschutzfachliche Eingriffs-/Ausgleichsplanung. 
 
 



 

 

Einwendungen 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Einwendungsfrist vom 24.08.2016 bis 
einschließlich 07.10.2016 schriftlich beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Süd, 
Postfach 601061 in 14410 Potsdam OT Groß Glienicke oder bei einer der vorgenannten Auslegungs-
stellen unter Angabe der Registriernummer 50.002.00/15/1.6.1V/RS erhoben werden. Mit Ablauf der 
Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen. 
 
Erörterungstermin 
 
Die form- und fristgerechten Einwendungen werden in einem Erörterungstermin am 09.11.2016 um 
10:00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Steinreich, OT Schenkendorf, Schenkendorf 5 in 15938 
Steinreich erörtert. Kann die Erörterung an diesem Tag nicht abgeschlossen werden, wird der Erörte-
rungstermin an den folgenden Werktagen fortgesetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass die formge-
recht erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben, erörtert werden. 
 
Hinweise 
 
Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fachbehörden, deren Aufgabenbereich berührt 
wird, bekannt zu geben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und Anschrift vor der 
Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
Rechtsgrundlagen 
 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1839) 
 
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. Mai 2013 
(BGBl. I S. 973, 3756), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 28. April 2015 (BGBl. I S. 
670) 
 
Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBl. 
I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 5 der Verordnung vom 28. April 2015 (BGBl. I S. 670) 
 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 
Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 
(BGBl. I S. 2490)  
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